
Regierungsratsbeschluss vom 10. August 2010

Nr. 2010/1349  

pro juventute, 8050 Zürich: Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an die Telefonhilfe 147 für 
Kinder und Jugendliche im Jahr 2010
                                                                                                                                                 

1. Erwägungen

Die pro juventute, Zürich, ersucht um einen finanziellen Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an die 
Telefonhilfe 147. Die pro juventute hat in den letzten zwei Jahren viel investiert, um den Anfor­
derungen, welche an ein Not- und Beratungstelefon gestellt werden, gerecht zu werden. Durch 
eine neu entwickelte technische Applikation können innerhalb von maximal zwei Minuten die 
Notrufe erkannt und entgegengenommen werden. Die nationale Not- und Beratungsnummer 
147 steht für Kinder und Jugendliche während 24 Stunden und 7 Tagen die Woche zur Verfü­
gung. Mir der computergesteuerten SMS-Beratung steht ein Beratungstool zur Verfügung, wel­
ches der Hauptzielgruppe von 147 (12-15 Jährige) entspricht. Für Jugendliche der Alterskatego­
rie 16-18 Jahre wurde mit der Chat-Beratung ein entsprechendes Instrument geschaffen. Zur 
Entlastung des Telefondienstes steht auch die Informationsplattform www.147.ch zu Verfü­
gung. Für das Geschäftsjahr 2010 sind Ausgaben von insgesamt Fr. 1'797‘636.-- budgetiert. Die 
Telefonhilfe 147 wird zusätzlich mit Fr. 5'000.-- aus dem Opferhilfekredit für die Beratungsleis­
tungen mit opferrelevantem Bezug unterstützt.

2. Beschluss

2.1 Der pro juventute, Zürich, ist an die Telefonhilfe 147 ein Beitrag von Fr. 21'000.-- aus dem 
Lotterie-Fonds zugesprochen.

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 
erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres.

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass 
es sich um ein Engagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn handelt.

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag auf Antrag des 
Amtes für soziale Sicherheit und nach Erhalt eines Einzahlungsscheines zulasten des 
Kontos 233003 “Lotterie-Fonds” anzuweisen.

Andreas Eng
Staatsschreiber

http://www.147.ch/


2

Verteiler

Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn (3) dv/projuventute­
Tel147.doc

Amt für soziale Sicherheit, Ursula Brunschwyler, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn
pro juventute, Urs Kiener, Thurgauerstrasse 39, Postfach, 8050 Zürich
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